
Beıträge und Berichte

Eıne dogmatısch-moraltheologische Studıe ZU[r

Enzyklıka »Humanae VILAe«

VoOon (1L0Vannı Sald, München

/Zum ahrestag der Veröffentlichung der Enzyklıka »Humanae vitae« HV)
stand ım September-Heft der »Herder Korrespondenz« eine auffällig kurze tellung-
nahme. der bemerkt wurde., daß dieses uDbD1LAaUumM »hierzulande eher I1 verlaufen
Ist«. In der lat hat den Presseorganen, dıe auTtf verschriedene Welse dem katholı-
schen ılıeu zuzurechnen sınd und dıe damals und ımmer wıeder ın den Lolgenden
ahren den beispiellosen Wıderstand das Wort des Papstes (mıt-)ausgelöst
DZW. altıg begleıtet aben., Tast 1IUT eher verlegene oder beschwörende kurze Hr-
wähnungen gegeben Um mehr ist deshalb das 1er vorzustellende Buch each-
lenNnSWeIT, das eiıne dogmatısch-moraltheologische Untersuchung der NZY.  a V  -

eiınem eindeut1ig katholiıschen Standpunkt und zudem mıt besonderer ulmerksam-
e1ıt aut dıe Rezeption (bzw. Nicht-Rezeption) der NZY.  a ım deutschsprach1ıgen
Kulturraum nthält Es handelt sıch eine Dıissertation, dıe der Leıtung V  -

Professor oachım Plıegsa verfaßt und VOI1 der katholısch-theologischen der
Uniwversıität ugsburg ALLSZCHOLLLIL worden ist Der 1fe we1ist aul dıe ıchtung und
dıe Perspektive des Buches hin

dıe rechtzeıitige Antwort des Papstes Paul VI aul eiıne graviıerende rage,
dıe dıe Entdeckung hormoneller Präparate aufgeworfen hatte, insofern d1ese ermÖög-
lıchen, den Sexualakt VO generatıven Akt Irennen und eıne andlung
dıe Natur der menschlichen Sexualıtät leicht (!) vollzıehen 1eseIDe Entdeckung
markıerte den nfang eıner weltweıten Revolution 1m Bereıich der natürlıchen Mo-
ral [ie NZY.  a » Verıtatis splendor« VS) W Al Lünfundzwanzıg TtTe AanaC dıe
Antwort des Papstes ohannes AUlSs 11 aul dıe »globale und systematısche Infrage-
stellung der siıttlıchen ehrüberlieferung« ın vielen katholischen Lehranstalten, dıe
sıch inzwıschen paralle. 7U veränderten siıttlıchen Verhalten auch erhalb der ka-
tholıschen Gjemennschaft verbreıteftl hatte (VS

Der VT. geht alsSg aul eın Problem der natürlıchen Ethık e1n dıe »veranıwortfele
Elternschaft« das das dırekte ema VOI1 Ist, 1m Lıchte der 1heologıe, insofern
»aufgrund des Bandes zwıschen Schöpfungs- und Erlösungsordnung K sıch dıe
Zuständıgkeıt des (kırchlıchen) Lehramtes auch aul den Bereıich des Naturgesetzes
erstreckt«?. Hıerın 1e2 der theologısche Schwerpunkt der vorliegenden Studıie und

weritvoller Beıtrag Z£UT Klärung eıner Lehre., dıe och ange nıcht, selhst be1ı den
1heologen und dem erus, ANSZECINESSCH gewürdıgt und rezıplert worden ist Auf der

Schulz, ('hrıstian Die Enzyklika »Humande VIECE« IM Fichte Von » Veritatis spiendor«. Verantwortete BI-
ternschaft Ats Anwendungsfall Ader Grundiagen Ader katholischen Moraltehre S{ ılıen KOS Verlag
2008, 289 .. ISBN -3-8306-7327-9

»Instruktion her Adie Kirchliche Berufung des Iheotogen, Donum verttatis«. 1990, 16:

Eine dogmatisch-moraltheologische Studie zur
Enzyklika »Humanae vitae«

Von Giovanni Sala, München

1. Zum 40. Jahrestag der Veröffentlichung der Enzyklika »Humanae vitae« (HV)
stand im September-Heft der »Herder Korrespondenz« eine auffällig kurze Stellung-
nahme, in der bemerkt wurde, daß dieses Jubiläum »hierzulande eher still verlaufen
ist«. In der Tat hat es in den Presseorganen, die auf verschiedene Weise dem katholi-
schen Milieu zuzurechnen sind und die damals und immer wieder in den folgenden
Jahren den beispiellosen Widerstand gegen das Wort des Papstes (mit-)ausgelöst
bzw. kräftig begleitet haben, fast nur eher verlegene oder beschwörende kurze Er-
wähnungen gegeben. Um so mehr ist deshalb das hier vorzustellende Buch beach-
tenswert, das eine dogmatisch-moraltheologische Untersuchung der Enzyklika von
einem eindeutig katholischen Standpunkt und zudem mit besonderer Aufmerksam-
keit auf die Rezeption (bzw. Nicht-Rezeption) der Enzyklika im deutschsprachigen
Kulturraum enthält. Es handelt sich um eine Dissertation, die unter der Leitung von
Professor Joachim Piegsa verfaßt und von der katholisch-theologischen Fakultät der
Universität Augsburg angenommen worden ist. Der Titel weist auf die Richtung und
die Perspektive des Buches hin1. 

HV war die rechtzeitige Antwort des Papstes Paul VI. auf eine gravierende Frage,
die die Entdeckung hormoneller Präparate aufgeworfen hatte, insofern diese ermög-
lichen, den Sexualakt vom generativen Akt zu trennen und so eine Handlung gegen
die Natur der menschlichen Sexualität leicht (!) zu vollziehen. Dieselbe Entdeckung
markierte den Anfang einer weltweiten Revolution im Bereich der natürlichen Mo-
ral. Die Enzyklika »Veritatis splendor« (VS) war fünfundzwanzig Jahre danach die
Antwort des Papstes Johannes Pauls II. auf die »globale und systematische Infrage-
stellung der sittlichen Lehrüberlieferung« in vielen katholischen Lehranstalten, die
sich inzwischen parallel zum veränderten sittlichen Verhalten auch innerhalb der ka-
tholischen Gemeinschaft verbreitet hatte (VS 4).

Der Vf. geht also auf ein Problem der natürlichen Ethik ein – die »verantwortete
Elternschaft« –, das das direkte Thema von HV ist, im Lichte der Theologie, insofern
»aufgrund des Bandes zwischen Schöpfungs- und Erlösungsordnung [...] sich die
Zuständigkeit des (kirchlichen) Lehramtes auch auf den Bereich des Naturgesetzes
erstreckt«2. Hierin liegt der theologische Schwerpunkt der vorliegenden Studie und
ihr wertvoller Beitrag zur Klärung einer Lehre, die noch lange nicht, selbst bei den
Theologen und dem Klerus, angemessen gewürdigt und rezipiert worden ist. Auf der

1 Schulz, Christian: Die Enzyklika »Humanae vitae« im Lichte von »Veritatis splendor«. Verantwortete El-
ternschaft als Anwendungsfall der Grundlagen der katholischen Morallehre. St. Ottilien: EOS Verlag
2008, 289 S., ISBN 978-3-8306-7327-9.
2 »Instruktion über die kirchliche Berufung des Theologen, Donum veritatis«, 1990, 16; HV 14.
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Basıs VOI1 SOWIEe anderen LICUHCTICI Dokumenten des Lehramtes ist CN dem VT. g —
lungen, dıe lehrmäßige Bedeutung und dıe Autorıität VOI1 präzısıeren und
gleich zeıgen, daß S1e aul der L ınıe der Lehrtradıtiıon der 1IrC steht

YSI danach geht das Buch aut das ethıiısche Sachproblem e1n, nämlıch dıe 1der-
legung der Kontrazeption als eiınem »InIrınsece inhonestum« (HV 14) ber auch
d1eses ema WIT eiınem posıtıven Gesichtspunkt SCRANSECL, nämlıch als dıe
Bestimmung jener »veranıwortfelilen Elternschaft«, VOI1 der schon das Il Vatıkanısche
Konzıl gesprochen hatte (>Gaudıum el SPCSS«, 49 —5 1)

Der der Te1l eıle., dıe das Buch geglıedert ist, handelt VOI1 Zzwel oku-
mentfen des Lehramtes. /uerst WIT dıe Enzyklıka Uurz vorgestellt. anı der
VOI1 der NZY.  a bestätigten und weıter geklärten Prinzıplen eıner katholischen
OTAa| (ın deren Mıtte dıe » [lex naturalıs« steht) ll der VT. dıe NZY.  a her-
angehen.

Es O1g dıe »Kön1gsteiner rklärung« KE) das cNreıben der Deutschen
Bıschofskonferenz unmıttelbar ach dem Erscheinen VO  - Der amalıge kırchli-
che Kontext und VT em dıe vorherrschende Erwartungshaltung werden detaiılher
dargestellt. Letiztere 1in ın ıchtung eıner ehnung V  - H » dıe. ach Fınschät-
ZULLE Karl Rahners, V  - nıcht wen1ıgen Bıschöfen geteıilt wurde

Der zweıte, ängste Teıl steht dem 1te >H V der Dıiskussion Lehr-
kompetenz und Argument«, und £W dl S  » daß der un 40—173) eıner
dogmatıschen Untersuchung ber das kırchliche Lehramt (Lehrautorıität und _kom-
DeIeNZ SOWIEe dıe Formen seıner Ausübung), TEe1INC mıt besonderer Aufmerksamkeıt
aul den Bereıich der oral. gew1ıdmet ist Es geht dem VT. dıe Überwindung der
gängıgen, unzulänglıchen Vorstellung, dıe das Lehramt e1n außerordentliches und

ordentliches einteılt, wobel das erstere (Kathedral- und Konziılsentscheidungen)
als unfehlbar gılt, während das andere als nıcht-unfehlbar defmiert wırd. ıne solche
negatıve (!) Defmition wırd OTft kurzerhand Tür gleichbedeutend mıt eıner »de Tacto
Talschen« oder bestenfalils »respektablen Me1inung« gehalten, V  - der jeder O-
lık, der anders denkt, (Jew1ssens abweıchen dart. Es kann nıcht bezweıflelt
werden. daß infolge des Schreibens der Deutschen Bıschofskonferenz. das dıe Be-
enund Fınwände dıe Enzyklıka kommentarlos referlert hatte.,
mıt eıner auffällig wıederholten Hervorhebung (wenn auch mıt ein1gen »S9alvatorı-
schen Jauseln«), dıe NZY.  a SEe1 e1n Akt des ordentlıchen Lehramtes., dıe Ver-
bındlıchkeıt des päpstlıchen Wortes VOI1 vielen 1m soeben erwähnten unzulänglıchen
Sınn verstanden wurde.

Es ist 1er nıcht möglıch, dıe sorgfältige Analyse der kırchlichen Dokumente ad-
aquat wlederzugeben, anı deren der VT. versucht hat, dıe katholische Lehre V
kırchlichen >I1L1U1L1LUS docend1« unverkürzt darzulegen und konsequenterwelse
und Autorıität der NZY.  a erfassen. Ich beschränke miıch arauf, dıe verschle-
denen Omente der Untersuchung erwähnen. Seı1t der Defmiution der päpstlıchen
Unfehlbarkeıt aut dem Vatıkanıschen Konzıl wırd mıt dem Termıiınus »ILL1OTECS« das

Geblet der Sıttenlehre (natürlıches Sıttengesetz) als 7U UObjekt des ehram-

Karl ahner. » ur Enzyklıka > Humanae ViILae<«. In Stimmen Ader Zeit. (1968) 05

Basis von VS sowie anderen neueren Dokumenten des Lehramtes ist es dem Vf. ge-
lungen, die lehrmäßige Bedeutung und die Autorität von HV zu präzisieren und zu-
gleich zu zeigen, daß sie auf der Linie der Lehrtradition der Kirche steht.

Erst danach geht das Buch auf das ethische Sachproblem ein, nämlich die Wider-
legung der Kontrazeption als einem »intrinsece inhonestum« (HV 14). Aber auch
dieses Thema wird unter einem positiven Gesichtspunkt angegangen, nämlich als die
Bestimmung jener »verantworteten Elternschaft«, von der schon das II. Vatikanische
Konzil gesprochen hatte (»Gaudium et spes«, 49–51).

2. Der erste der drei Teile, in die das Buch gegliedert ist, handelt von zwei Doku-
menten des Lehramtes. Zuerst wird die Enzyklika VS kurz vorgestellt. Anhand der
von der Enzyklika bestätigten und weiter geklärten Prinzipien einer katholischen
Moral (in deren Mitte die »lex naturalis« steht) will der Vf. an die Enzyklika HV her-
angehen.

Es folgt die »Königsteiner Erklärung« (KE), d. h. das Schreiben der Deutschen
Bischofskonferenz unmittelbar nach dem Erscheinen von HV. Der damalige kirchli-
che Kontext und vor allem die vorherrschende Erwartungshaltung werden detailliert
dargestellt. Letztere ging in Richtung einer Ablehnung von HV, die, nach Einschät-
zung Karl Rahners, von nicht wenigen Bischöfen geteilt wurde 3.

3. Der zweite, längste Teil steht unter dem Titel: »HV in der Diskussion – Lehr-
kompetenz und Argument«, und zwar so, daß der ganze erste Punkt (40–173) einer
dogmatischen Untersuchung über das kirchliche Lehramt (Lehrautorität und -kom-
petenz sowie die Formen seiner Ausübung), freilich mit besonderer Aufmerksamkeit
auf den Bereich der Moral, gewidmet ist. Es geht dem Vf. um die Überwindung der
gängigen, unzulänglichen Vorstellung, die das Lehramt in ein außerordentliches und
in ordentliches einteilt, wobei das erstere (Kathedral- und Konzilsentscheidungen)
als unfehlbar gilt, während das andere als nicht-unfehlbar definiert wird. Eine solche
negative (!) Definition wird oft kurzerhand für gleichbedeutend mit einer »de facto
falschen« oder bestenfalls »respektablen Meinung« gehalten, von der jeder Katho-
lik, der anders denkt, guten Gewissens abweichen darf. Es kann nicht bezweifelt
werden, daß infolge des Schreibens der Deutschen Bischofskonferenz, das die Be-
denken und Einwände gegen die Enzyklika kommentarlos referiert hatte, zusammen
mit einer auffällig wiederholten Hervorhebung (wenn auch mit einigen »salvatori-
schen Klauseln«), die Enzyklika sei ein Akt des ordentlichen Lehramtes, die Ver-
bindlichkeit des päpstlichen Wortes von vielen im soeben erwähnten unzulänglichen
Sinn verstanden wurde.

Es ist hier nicht möglich, die sorgfältige Analyse der kirchlichen Dokumente ad-
äquat wiederzugeben, anhand deren der Vf. versucht hat, die katholische Lehre vom
kirchlichen »munus docendi« unverkürzt darzulegen und konsequenterweise Inhalt
und Autorität der Enzyklika zu erfassen. Ich beschränke mich darauf, die verschie-
denen Momente der Untersuchung zu erwähnen. Seit der Definition der päpstlichen
Unfehlbarkeit auf dem I. Vatikanischen Konzil wird mit dem Terminus »mores« das
ganze Gebiet der Sittenlehre (natürliches Sittengesetz) als zum Objekt des Lehram-
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3 Karl Rahner, »Zur Enzyklika ›Humanae vitae‹«, in: Stimmen der Zeit, 9 (1968) 205.
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tles zugehörıg bezeıichnet, und IW S  » daß 7U ntfehlbaren Lehrauftrag der Hırten
auch e1n indırektes (sekundäres) ObjJekt gehört, nämlıch das, W dS weder explızıt
och ımplızıt 7U UOffenbarungsinhalt gehö aber dessen Auslegung und Be-
Wa  ng notwend1g ist (DS

IDER 11 Vatıkanum hat d1ese Lehre üUbernommen und weıter präzıislert. Wiıchtig
hıerzu ist dıe dogmatısche Konstitution »I umen gent1um« (Nr. 25), derzufolge dıe
Lehre sämtlıcher 1SCNOTEe als unfehlbar gılt, WE s1e, ın der Welt räumlıch gelrennt,
aber ın Übereinstimmung mıt dem Nachfolger PetrL, eine bestimmte Lehre als end-
gültig verpflichtend vortlragen. Fıne solche Lehre hatte bereıts das vorhergehende
Konzıl dort vorgelegt, CN VO »ordınarıuım el unıversale magıster1um« sprach
(DS |iese Unfehlbarkeıt wurde VO 11 Vatıkanum dadurch aul das sekun-
A4re UObjJekt bezogen, daß CN V  - eıner Lehre sprach, dıe endgültiıg »tenenda« anstaltl,
WIE ım vorausgehenden Konzıl, »T1ide dıyına credenda« ist Unfehlbar ist alsg auch
das OÖOrdentlıiche Lehramt ın seıner tagtäglıchen usübung, WE CN dıe nn
edingungen rTüllt Mıt Joseph Ratzınger können WIT das bısheriıge Resultat WIE
O1g tormuheren: IDER OrdentTtlıche Lehramt »1st dıe normale Oorm der kırchliıchen
Unfehlbarkeit«*. Dals 1e8s V  - entscheıi1dender Relevanz Tür eine ANZEINESSCILIE WUÜür-
dıgung VOI1 Ist, 1e2 aul der and

IDER nachkonzılıare Lehramt hat dıe 1er besprochenen Lehraussagen beıder Kon-
zılıen hınsıc  1C der Jräger, Ob]ekte und Aussageweılsen vertiefit und eıner ULSd-
nıschen Entwıicklung weıtergeführt, ohne wesentliıch Neues hıinzuzufügen. So dıe
Erklärung der Glaubenskongregation »Mysterium Ecclesiae« (197/3) und dıe In-
struktion » Donum verıtatıs« (1990) Bemerkenswert der letzteren Ist, daß nıcht
geoffenbarte, aber mıt der Uffenbarung »ZUINNEeTSi« verbundene Wahrheılten eine
Teste Zustimmung erTordern, alsg als defTimıtıv vorgelegte ANSZCHOTILUL werden IMUS-
SC (Nr. 23) Besonders wıcht1ig Ist dıe »Professig 1de1« VO  - 1989 (zusammen mıt
dem aul S1e bezogenen »Motu PrOopr10« »>Ad tuendam 1dem« VOI1 deren
Schlulsforme dıe Te1l sıch scchon bekannten Kategorien VOI1 Lehraussagen thema-
1sıert und damıt dıe Alternatıve: ınie  Aares außerordentliches und ares ()1 —

dentliches Lehramt abgele. hat Denn dıe ehrstücke der zweıten KategorIe, nam-
ıch dıe Aussagen des »magısterıum ordınarıuım el unıversale«., dıe nıcht geolfenbart,
Jjedoch mıt der Uffenbarung C115 verbunden Sınd, sınd als ırrefTormabel und damıt als
unfehlbar anzunehmen. Der das »Motu PrOprL0« begleitende »lehrmäß1ige Kommen-
&« Z£UT Schlulsforme der »Professio 1de1« der Fulßnote 15 als e1spie E1-
1ICT olchen unfehlbar vorgelegten Lehre und 46—5 / und bestätigt damıt,.
daß Bestandteıle des natürlıchen Sıttengesetzes ınie vorgelegt werden können.

Im NSCHAHILVN das Gesagte ber das Lehramt erTOÖOTTIeT| der VT. weıter dıe rage, ob
der VO  - als unfehlbar anzusehen ist (98 [1.) AalUur untersucht CT detaiılher
sowohl den ezug der Te VO  - der Empfängnisregelung aul dıe UOffenbarung (als
edingung ıhrer Zugehörigkeıt 7U sekundären ObjJekt der Unfehlbarkeıt) als auch
ıhre Kontinuntät. IDER Fazıt lautet: » Alles spricht Aalur und nıchts zwıngend dage-

daß diese Te dıe Bedingungen rTüllt, dıe nöt1g Tür eınen ehrspruc

Joseph atzınger, DAas CHE (rottesvolk Entwürfe 7Ur Ekklestotogie, Düsseldorf 1969, 165

tes zugehörig bezeichnet, und zwar so, daß zum unfehlbaren Lehrauftrag der Hirten
auch ein indirektes (sekundäres) Objekt gehört, nämlich das, was weder explizit
noch implizit zum Offenbarungsinhalt gehört, aber zu dessen Auslegung und Be-
wahrung notwendig ist (DS 3074).

Das II. Vatikanum hat diese Lehre übernommen und weiter präzisiert. Wichtig
hierzu ist die dogmatische Konstitution »Lumen gentium« (Nr. 25), derzufolge die
Lehre sämtlicher Bischöfe als unfehlbar gilt, wenn sie, in der Welt räumlich getrennt,
aber in Übereinstimmung mit dem Nachfolger Petri, eine bestimmte Lehre als end-
gültig verpflichtend vortragen. Eine solche Lehre hatte bereits das vorhergehende
Konzil dort vorgelegt, wo es vom »ordinarium et universale magisterium« sprach
(DS 3011). Diese Unfehlbarkeit wurde vom II. Vatikanum dadurch auf das sekun-
däre Objekt bezogen, daß es von einer Lehre sprach, die endgültig »tenenda« anstatt,
wie im vorausgehenden Konzil, »fide divina credenda« ist. Unfehlbar ist also auch
das ordentliche Lehramt in seiner tagtäglichen Ausübung, wenn es die genannten
Bedingungen erfüllt. Mit Joseph Ratzinger können wir das bisherige Resultat wie
folgt formulieren: Das ordentliche Lehramt »ist die normale Form der kirchlichen
Unfehlbarkeit«4. Daß dies von entscheidender Relevanz für eine angemessene Wür-
digung von HV ist, liegt auf der Hand.

Das nachkonziliare Lehramt hat die hier besprochenen Lehraussagen beider Kon-
zilien hinsichtlich der Träger, Objekte und Aussageweisen vertieft und in einer orga-
nischen Entwicklung weitergeführt, ohne wesentlich Neues hinzuzufügen. So die
Erklärung der Glaubenskongregation »Mysterium Ecclesiae« (1973) und die In-
struktion »Donum veritatis« (1990). Bemerkenswert in der letzteren ist, daß nicht
geoffenbarte, aber mit der Offenbarung »zuinnerst« verbundene Wahrheiten eine
feste Zustimmung erfordern, also als definitiv vorgelegte angenommen werden müs-
sen (Nr. 23). Besonders wichtig ist die »Professio fidei« von 1989 (zusammen mit
dem auf sie bezogenen »Motu proprio« »Ad tuendam fidem« von 1998), deren
Schlußformel die drei an sich schon bekannten Kategorien von Lehraussagen thema-
tisiert und damit die Alternative: unfehlbares = außerordentliches und fehlbares = or-
dentliches Lehramt abgelehnt hat. Denn die Lehrstücke der zweiten Kategorie, näm-
lich die Aussagen des »magisterium ordinarium et universale«, die nicht geoffenbart,
jedoch mit der Offenbarung eng verbunden sind, sind als irreformabel und damit als
unfehlbar anzunehmen. Der das »Motu proprio« begleitende »lehrmäßige Kommen-
tar« zur Schlußformel der »Professio fidei« nennt in der Fußnote 13 als Beispiel ei-
ner solchen unfehlbar vorgelegten Lehre HV 4 (!) und VS 36–37 und bestätigt damit,
daß Bestandteile des natürlichen Sittengesetzes unfehlbar vorgelegt werden können.

Im Anschluß an das Gesagte über das Lehramt erörtert der Vf. weiter die Frage, ob
der Inhalt von HV als unfehlbar anzusehen ist (98 ff.). Dafür untersucht er detailliert
sowohl den Bezug der Lehre von der Empfängnisregelung auf die Offenbarung (als
Bedingung ihrer Zugehörigkeit zum sekundären Objekt der Unfehlbarkeit) als auch
ihre Kontinuität. Das Fazit lautet: »Alles spricht dafür und nichts zwingend dage-
gen« (122), daß diese Lehre die Bedingungen erfüllt, die nötig für einen Lehrspruch
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4 Joseph Ratzinger, Das neue Gottesvolk. Entwürfe zur Ekklesiologie, Düsseldorf 1969, 165.
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des ordentlıchen und allgemeınen Lehramts sSınd. Andererseıts aber genießt diese
Einschätzung der NZY.  a7 des bısherigen Ausbleibens eıner dıiesbezüg-
lıchen rklärung des Lehramtes (wıe 1m VOI1 uthanasıe und Abtreibung Urc
dıe NZY.  a »Evangelıum vitae« oder der 11UT Männern vorbehaltenen Jesterwel-
he UTrc das postolısche Schreiben »Ordinatio S5acerdotalis«) W AdS allerdings Tür
den ın{fie|  Aaren C(harakter cheser Form des Lehramtes nıcht konstitutiv ist keıne
abhsolute Sıcherheılt Infolgedessen hat dıe gegenteilıge Posıtion als »Zzumındest hın-
nehmbartr« gelten.

Mıt cd1eser (1ım soeben erklärten Sınn) Patt-Sıtuation aber Ist dıe rage ach der
Verbindlichkeii VOI1 keineswegs erledigt. Denn CN g1bt eın authentisches Lehr-
AamMmt, dem sıcher gehört, ILa dıe Enzyklıka Tür nıcht-unfehlbar hält Un-
ter »authentischem ehramt« kann genere dıe UTrc den Beı1lstand des eılıgen
(je1lstes verbürgte Lehrzuständ1igkeıt der Hırten der Kırche Tür den Bereıich sTıdes el
{)1CS5« gemeınt Se1N. aherhnın bezieht der VT. d1ese Redewendung, W1Ie üblıch, aul
ıhre Lehrtätigkeıt ohne Beanspruchung der Unftfehlbarkeıt IDER verstandene Lehr-
aAM  n und dıe ıhm gegenüber geforderte Haltung der Gläubigen WIT cheser Studıie
ausTführlich 31 Ihesen Teıl würde iıch als den Tür e1n adäquates
Verständniıs des Le  1ensties der Kırche besten gelungenen und Tür eın CNISPTrE -
en: gelebtes chrıistliches en ın der 1IrC exıstentiell nützlıchsten betrach-
ten. Hıer kann iıch 1IUT ein1ge der untersuchten Aspekte Begrıff und Wırk-
1C  e1! des authentischen Lehramtes, Beılstand des eılıgen Geılstes, »obsequi1um
rel1z10sum voluntatıs el intellectus« theologal gegründeten Gehorsam), besonde-

Aufgabe der 1heologen und (Girenzen eıner legıtımen Ausemandersetzung (was
nıcht A4SSECeIDE W1Ie der sogenannte » [DIsSsens« 1st)

Auf der rundlage der 1er VOILSZCHOLMLMMENEC. vertieften und eintühlsamen Analyse
leuchtet dıe graviıerende Unzulänglichkeıit dessen auf, W AdS dıe ZUT Antwort der
Gläubigen auTtf das Wort des Papstes gelehrt hat 1C ohne rund hat der Öölner
Kardınal e1iısner eiınem Interview Januar 2001 DESALL, daß UTrc diese Hr-
klärung »der eDrauc V  - empfängn1ısverhütenden ıtteln Tür dıe deutschen Ka-
Oollıken gew1ssermaßben legıtımıert wurde«. Im 1ıchen Sinne eklagte aps JO-
hannes Paul 11 aut dem Moralkongreß VO  - 198 daß eın Gläubiger »sıch 7U ıch-
ter ber das Lehramt macht, WE ım /weıfelsfall heber der e1igenen Meınung
oder der VOI1 1heologen LOLgL« Von eiınem relLQ1ÖS begründeten (rehorsam SPIC-
chen ll daß e1nÖl11UT ım Hor1iızont des auDens dem Lehramt seıner
Hırten egegnen kann (was allerdings dıe emühung, das ım (Gilauben Angenomme-

verstehen. keineswegs ausschlıeßt. vielmehr ermöglıcht). |Dies bedeutet 11ULL,
daß e1nÖl eıne authentisch vorgelegte Lehre ım Bereıich des natürlıchen S1[-
l[eENZESEIZES auch dann annehmen soll und VT der Vernunft verantworten kann, WE

S1e (noch) nıcht ıhrer inneren Begründun erfassen VELIHLAS, Es handelt sıch
Ja eınen Gilaubensa 1e ILa V Gilaubenshorizont ab, gehört der An-
Spruc der Hırten der 1IrC aul eine eigene Sachkompetenz ım Bereıich des S1tt-
lıchen (um Ul 1er aul dıe »ILIOTCS« eschränken Ins e1cCc der ythen.

Nachdem der VT. seıne dogmatısch-ekklesiologıische Behandlung des ehram-
tles beendet hat, geht ın Zzwel Abschnıiıtten aul das moraltheologısche Problem V  -

des ordentlichen und allgemeinen Lehramts sind. Andererseits aber genießt diese
Einschätzung der Enzyklika, wegen des bisherigen Ausbleibens einer diesbezüg-
lichen Erklärung des Lehramtes (wie im Falle von Euthanasie und Abtreibung durch
die Enzyklika »Evangelium vitae« oder der nur Männern vorbehaltenen Priesterwei-
he durch das Apostolische Schreiben »Ordinatio Sacerdotalis«) – was allerdings für
den unfehlbaren Charakter dieser Form des Lehramtes nicht konstitutiv ist – keine
absolute Sicherheit. Infolgedessen hat die gegenteilige Position als »zumindest hin-
nehmbar« zu gelten.

Mit dieser (im soeben erklärten Sinn) Patt-Situation aber ist die Frage nach der
Verbindlichkeit von HV keineswegs erledigt. Denn es gibt ein authentisches Lehr-
amt, zu dem HV sicher gehört, falls man die Enzyklika für nicht-unfehlbar hält. Un-
ter »authentischem Lehramt« kann generell die durch den Beistand des Heiligen
Geistes verbürgte Lehrzuständigkeit der Hirten der Kirche für den Bereich »fides et
mores« gemeint sein. Näherhin bezieht der Vf. diese Redewendung, wie üblich, auf
ihre Lehrtätigkeit ohne Beanspruchung der Unfehlbarkeit. Das so verstandene Lehr-
amt und die ihm gegenüber geforderte Haltung der Gläubigen wird in dieser Studie
ausführlich behandelt (123–164). Diesen Teil würde ich als den für ein adäquates
Verständnis des Lehrdienstes der Kirche am besten gelungenen und für ein entspre-
chend gelebtes christliches Leben in der Kirche am existentiell nützlichsten betrach-
ten. Hier kann ich nur einige der untersuchten Aspekte nennen: Begriff und Wirk-
lichkeit des authentischen Lehramtes, Beistand des Heiligen Geistes, »obsequium
religiosum voluntatis et intellectus« (= theologal gegründeten Gehorsam), besonde-
re Aufgabe der Theologen und Grenzen einer legitimen Auseinandersetzung (was
nicht dasselbe wie der sogenannte »Dissens« ist). 

Auf der Grundlage der hier vorgenommenen vertieften und einfühlsamen Analyse
leuchtet die gravierende Unzulänglichkeit dessen auf, was die KE zur Antwort der
Gläubigen auf das Wort des Papstes gelehrt hat. Nicht ohne Grund hat der Kölner
Kardinal Meisner in einem Interview am 12. Januar 2001 gesagt, daß durch diese Er-
klärung »der Gebrauch von empfängnisverhütenden Mitteln für die deutschen Ka-
tholiken gewissermaßen legitimiert wurde«. Im ähnlichen Sinne beklagte Papst Jo-
hannes Paul II. auf dem Moralkongreß von 1988 , daß ein Gläubiger »sich zum Rich-
ter über das Lehramt macht, wenn er im Zweifelsfall lieber der eigenen Meinung
oder der von Theologen folgt«. Von einem religiös begründeten Gehorsam zu spre-
chen will sagen, daß ein Katholik nur im Horizont des Glaubens dem Lehramt seiner
Hirten begegnen kann (was allerdings die Bemühung, das im Glauben Angenomme-
ne zu verstehen, keineswegs ausschließt, vielmehr ermöglicht). Dies bedeutet nun,
daß ein Katholik eine authentisch vorgelegte Lehre im Bereich des natürlichen Sit-
tengesetzes auch dann annehmen soll und vor der Vernunft verantworten kann, wenn
er sie (noch) nicht in ihrer inneren Begründung zu erfassen vermag. Es handelt sich
ja um einen Glaubensakt. Sieht man vom Glaubenshorizont ab, so gehört der An-
spruch der Hirten der Kirche auf eine eigene Sachkompetenz im Bereich des Sitt-
lichen (um uns hier auf die »mores« zu beschränken) ins Reich der Mythen. 

4. Nachdem der Vf. seine dogmatisch-ekklesiologische Behandlung des Lehram-
tes beendet hat, geht er in zwei Abschnitten auf das moraltheologische Problem von
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e1n_Im ersten, eher kurzen, entwıckelt eine HandlungstheorI1e, dıe
erklären soll. W Al UL bestimmte SaCIUS humanı« sıch SCHIeC sınd und deshalb

keınen Umständen Ylaubt seın können. AalUur bezieht sıch weıtgehend aul
dıe NZY.  a V » dıe d1iesem ema Klärendes beigebrac hat, VT em hın-
sichtlich des iıntentionalen Ob]ekts. das der andlung ıhre grundlegende 1LIOT A-

lısche Qualifikation verleıht, dıe. S1e SCHIeC Ist, UTrc eın gezıieltes ObjJekt
eıner werden kann

Der zweıle SC konzentriert sıch aut den eheliıchen Akt, iınsbesondere aul
seıne Zzwel konstitutiven und untrennbaren Sinngehalte (den unıtıven und den PIO-
kreatıven). Denn gerade ıhrer 4ADSIC  ıch herbeigeführten Irennung bestehrft dıe
Kontrazeption als e1n Akt, der sıch »ınhonests« ist (HV 14) Der Argumentatıon,
mıt der dıe Enzyklıka aut dıe Untrennbarkeıt der Zzwel Sinngehalte be1ı jedem
eheliıchen Akt SCHLeE 1e2 eiıne Gesamtschau des Menschen als leitıhblich-seelischer
Wesensemheılt zugrunde. DIe Argumentatıon selhst Tür das spezılısche Problem der
veran!  Te Elternschaft kreıst das Ek1ıgentümlıche der Ehe als Lebensgemeın-
schaft, dıe aul dıe Weıtergabe des Lebens hingeordnet ist Nun aber IA eın se1ınNes
prokreatıven Sınngehaltes ADSIC  ıch beraubter exXxua subjektiv Ausdruck der
eheliıchen (!) 1e se1n. der lat aber Ist keın wahrer Ausdruck ehelicher 1e
Denn e1n bloßes ollen konstituert och nıcht dıe ırklıchkeıit eiınes es., der E1-

materiell-sınnliche Dimension hat
In eıner olchen Argumentatıon 162 keın B1ıologısmus- 1rugschluß 1m Sinne eıner

eiınfachen Iransposıtion eiınes bıiologıschen (jJesetzes e1n moralısches (jeseltz VUL.

S1e rag vielmehr der Natur des eheliıchen es echnung, den CN ohne das 1010-
gısche nıcht geben und der konsequenterweılse nıcht Urc eınen Akt ausgedrück
werden kann, dem intentional (wıllentlich) der prokreatıve Sınn (dıe Taktısche
prokreatıve Funktion hängt nıcht notwendı1g V  - ULISCICT Intentionalıtät ab) In der
perlodıischen Enthaltsamkeıt dagegen ist dıe Vermeı1dun eıner mpfängn1s dıe Le1-

eines tugendhaften Verzichtes., alsg eiınes N prokreatıver Verantwortung V1 -

SCHOMMNENEC. Sexualverhaltens. das (Treiılıch eiınem anderen Sinn als der Sexual-
verkehr) eınen echt eheliıchen Akt darstellt und das honum der eheliıchen 1e
verwiırklıcht DIe Realıtät eıner olchen eheliıchen 12e!| ist 1er das erreichende
Zael. und konsequenterwelse das Krıiteriıum der moralıschen Norm., nıcht dıe Re-
spektierung eines biologıschen (jesetzes. der verstandenen und praktızıerten
perlodıischen Enthaltsamkeıt WIT dıe Sexualıtät (dıe aul der ontologıschen ene
bereıts Z£UT menschlichen Person gehört) dıe Subjektivität der andelnden Person
und damıt ıhre Verantwortung integriert. Was keineswegs VOI1 der Kontrazeption
gesagl werden kann, der dıe Sexualıtät W1Ie eın UObjJekt behandelt wırd

Der letzte Teıl handelt VOI1 » Dem Gläubigen VT dem Anspruch der kırchliıchen
Lehre« Darın SCANIIE sıch der VT. seıne vorhergehende ärung der verschliede-
1ICIH Arten VOI1 Lehrdıienst Dort 1inNg CN eiıne dogmatısche Untersuchung, 1er
geht CN dıe Anwendung des Gilaubenswıissens aul dıe eigene ExXI1istenz, alsg dAirekt

gläubıge epaare VT dem Anspruch der »rechten Urdnung der Wıedergabe des
menschlichen Lebens«., den das Wort des Nachfolgers Petr1 S1e eriınnert hat Unter
der Überschrift »Gew1ssen und Wahrhe1t« Tührt der VT. AaUS, daß der Verwe1is aut das

HV ein (174-219). Im ersten, eher kurzen, entwickelt er eine Handlungstheorie, die
erklären soll, warum bestimmte »actus humani« in sich schlecht sind und deshalb
unter keinen Umständen erlaubt sein können. Dafür bezieht er sich weitgehend auf
die Enzyklika VS, die zu diesem Thema Klärendes beigebracht hat, vor allem hin-
sichtlich des intentionalen Objekts, das der Handlung ihre erste, grundlegende mora-
lische Qualifikation verleiht, die, falls sie schlecht ist, durch kein gezieltes Objekt zu
einer guten werden kann. 

Der zweite Abschnitt konzentriert sich auf den ehelichen Akt, insbesondere auf
seine zwei konstitutiven und untrennbaren Sinngehalte (den unitiven und den pro-
kreativen). Denn gerade in ihrer absichtlich herbeigeführten Trennung besteht die
Kontrazeption als ein Akt, der in sich »inhonestus« ist (HV 14). Der Argumentation,
mit der die Enzyklika HV auf die Untrennbarkeit der zwei Sinngehalte bei jedem
ehelichen Akt schließt, liegt eine Gesamtschau des Menschen als leiblich-seelischer
Wesenseinheit zugrunde. Die Argumentation selbst für das spezifische Problem der
verantworteten Elternschaft kreist um das Eigentümliche der Ehe als Lebensgemein-
schaft, die auf die Weitergabe des Lebens hingeordnet ist. Nun aber mag ein seines
prokreativen Sinngehaltes absichtlich beraubter Sexualakt subjektiv Ausdruck der
ehelichen (!) Liebe sein, in der Tat aber ist er kein wahrer Ausdruck ehelicher Liebe.
Denn ein bloßes Wollen konstituiert noch nicht die Wirklichkeit eines Aktes, der ei-
ne materiell-sinnliche Dimension hat. 

In einer solchen Argumentation liegt kein Biologismus-Trugschluß im Sinne einer
einfachen Transposition eines biologischen Gesetzes in ein moralisches Gesetz vor.
Sie trägt vielmehr der Natur des ehelichen Aktes Rechnung, den es ohne das Biolo-
gische nicht geben und der konsequenterweise nicht durch einen Akt ausgedrückt
werden kann, dem intentional (willentlich) der prokreative Sinn fehlt (die faktische
prokreative Funktion hängt nicht notwendig von unserer Intentionalität ab). In der
periodischen Enthaltsamkeit dagegen ist die Vermeidung einer Empfängnis die Lei-
stung eines tugendhaften Verzichtes, also eines aus prokreativer Verantwortung vor-
genommenen Sexualverhaltens, das (freilich in einem anderen Sinn als der Sexual-
verkehr) einen echt ehelichen Akt darstellt und so das bonum der ehelichen Liebe
verwirklicht. Die Realität einer solchen ehelichen Liebe ist hier das zu erreichende
Ziel, und konsequenterweise das Kriterium der moralischen Norm, nicht die Re-
spektierung eines biologischen Gesetzes. In der so verstandenen und praktizierten
periodischen Enthaltsamkeit wird die Sexualität (die auf der ontologischen Ebene
bereits zur menschlichen Person gehört) in die Subjektivität der handelnden Person
und damit in ihre Verantwortung integriert. Was keineswegs von der Kontrazeption
gesagt werden kann, in der die Sexualität wie ein Objekt behandelt wird.

5. Der letzte Teil handelt von »Dem Gläubigen vor dem Anspruch der kirchlichen
Lehre«. Darin schließt sich der Vf. an seine vorhergehende Klärung der verschiede-
nen Arten von Lehrdienst an. Dort ging es um eine dogmatische Untersuchung, hier
geht es um die Anwendung des Glaubenswissens auf die eigene Existenz, also direkt
um gläubige Ehepaare vor dem Anspruch der »rechten Ordnung der Wiedergabe des
menschlichen Lebens«, an den das Wort des Nachfolgers Petri sie erinnert hat. Unter
der Überschrift »Gewissen und Wahrheit« führt der Vf. aus, daß der Verweis auf das
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(Jew1lssen 1IUT dann ec besteht (das Subjekt Ist Ja dıe letzte nstanz, dıe dıe Ver-
antworliung se1ınNes eiıgenen Aandelns trägt), WE zugleıic berücksichtigt, daß das
(Jew1lssen selhst aul dıe Wahrheıt verweiılst. aul den objektiven Maltßstabh Tür (jut
und BöÖöse. und 1e8 ist »dlas Wesen der menschlichen Person und ıhrer Akte« (US 1)

em 11011 dıe 13) diesen exfi zıtlert. nachdem S1e bereıts 11) den
1ıchen exfi AUS »Di1ignitatıs humanae« 14) angefü. hatte, hat S1e CD, UTrc g —
konnte Weglassung und damıt Akzentverschıiebungen, tertiggebracht, den Sinn d1e-
SCT lehramtlıchen Dokumente umzukehren. und dıe Gläubigen aufzufordern. »den
konkreten Weg eıner verantwortlichen Elternschaft« »suchen (!) und Iiinden«, als
b den sittlıch zulässıgen Weg nıcht bereıts gelehrt hätte Damıut hat das Wort der
1SCNHOTe selbst, mıt iıhrem Hınwels auTtf den » AusnahmefTall« ın ıhrem
Schreıiben des ahres erreıicht. daß e1n Katholık (Jew1ssens seıner
eigenen Meınung 1m Gegensatz Z£UT Lehre der 1IrC der Überzeugung Lolgen
kann, daß »der recht verstandenen Autorıität und Gewıissenspfilicht nıcht wıder-
spricht« 12) Lhese Posıtion hat Bıschof Lehmann 25 Jahre später VT der Vollver-
sammlung der Deutschen Bıschofskonferenz eıner (nıcht allzusehr) verklausulher-
ten Welse vertrefien (237 [1.) S1e besagt olfenkundıg, daß dıe Kontrazeption keıne
»Al sıch schlechte andlung« ist Denn andlungen Oolcher können keınen
Umständen Tür siıttlıch zulässıg gehalten werden.

Der riıchtig verstandene Verwe1is aul das eıgene (Jew1lssen SC  1e seınerseıts e1n,
daß 1La sıch bemüht. das (Jew1lssen bılden AalUur stehft dem Gläubigen eiıne Z7WeIl-
AC Hılfeleistung der 1IrC £U1 Verfügung. /Zunächst dıe Z£UT Tkenntnıis E1-
1ICT menschenwürdıgen veran!  Te Elternschaft. dıe sıch Z£UT natürlıchen Mo-
ral gehört. Nun 1e2 der NZY.  a eın rationales Argument zugrunde, aul das
der aps hiınwelst, WE VOI1 der » Vernunftgemäßheıt dieser Lehre« spricht (12;
vgl auch 28) Hınzu kommt. daß ohannes Paul 11 und mıt ıhm nıcht wen1ıge O-
lısche Denker dıe Girundlinien des päpstlıchen Arguments weıter präzıisliert und g —
ATen Es darf aber 1er bemerkt werden. daß al das VO  - den meısten Kritikern
des Lehramtes SOUVeran Lgnorıert worden ist®©. S1e en vielmehr entweder ımmer
wıeder den Vorwurtf des B1olog1smus wıederhaoalt oder aber das Problem aul E1-

Methodenfrage reduzıert und e1 gul teleologıscher Manıer dıe Moralıtät E1-
1ICT andlung als eINZ1g VO ıhrem Resultat abhäng1ıg behauptet, daß S1e dıe per1-
odısche Enthaltsamkeıt und dıe Kontrazeption Tür äquıvalent halten konnten.

ber au ßer der Vernunft ennt dıe katholische OTra den authentischen Lhenst der
Hırten, denen aufgegeben Ist, angesıchts des gegenwärtigen /ustandes ULISCICT g —
allenen Natur., dıe Prinzıpien der natürlıchen Ora darzulegen SOWIl1e, VT allem.
schwıler1ıge Fragen klären Hıer gılt CN deshalb das erımnern, W dS der VT. ber

Schreiben Ader Adeutschen ischöfe atte Adie Von Ader Kirche mitf Ader Gtiaubensverkündtigung beauftragt
Sind (22 September

DIe ‚ben angefü.  c Stellungnahme der » Herder Korrespondenz« ;priıcht V  — eiInem »völlıe U11-

zureichend egründeten Verboftf künstlıcher Verhütung«, das zudem als 1sollert 1m Konfexf VOHIN STIC.
we1l Y deren Aussagen ber den SINn der ehelıchen 1eDe. dıe besondere Ur der sexuvTellen ( jemeıln-
cschaft der eleufe USW., »geradezu entgegensieht«. Fıne uch 11L angedeutete sachlıche Begründun: d1e-
CT Verurteilung SUC der Leser vergeblıich.

Gewissen nur dann zu Recht besteht (das Subjekt ist ja die letzte Instanz, die die Ver-
antwortung seines eigenen Handelns trägt), wenn er zugleich berücksichtigt, daß das
Gewissen selbst auf die Wahrheit verweist, d.h. auf den objektiven Maßstab für Gut
und Böse, und dies ist »das Wesen der menschlichen Person und ihrer Akte« (GS 51). 

Indem nun die KE (13) genau diesen Text zitiert, nachdem sie bereits (11) den
ähnlichen Text aus »Dignitatis humanae« (14), angeführt hatte, hat sie es, durch ge-
konnte Weglassung und damit Akzentverschiebungen, fertiggebracht, den Sinn die-
ser lehramtlichen Dokumente umzukehren, und so die Gläubigen aufzufordern, »den
konkreten Weg einer verantwortlichen Elternschaft« zu »suchen (!) und finden«, als
ob HV den sittlich zulässigen Weg nicht bereits gelehrt hätte. Damit hat das Wort der
Bischöfe selbst, zusammen mit ihrem Hinweis auf den »Ausnahmefall« in ihrem
Schreiben des Jahres zuvor (12)5 erreicht, daß ein Katholik guten Gewissens seiner
eigenen Meinung im Gegensatz zur Lehre der Kirche in der Überzeugung folgen
kann, daß er »der recht verstandenen Autorität und Gewissenspflicht nicht wider-
spricht« (12). Diese Position hat Bischof Lehmann 25 Jahre später vor der Vollver-
sammlung der Deutschen Bischofskonferenz in einer (nicht allzusehr) verklausulier-
ten Weise vertreten (237 ff.). Sie besagt offenkundig, daß die Kontrazeption keine
»an sich schlechte Handlung« ist. Denn Handlungen solcher Art können unter keinen
Umständen für sittlich zulässig gehalten werden.

Der richtig verstandene Verweis auf das eigene Gewissen schließt seinerseits ein,
daß man sich bemüht, das Gewissen zu bilden. Dafür steht dem Gläubigen eine zwei-
fache Hilfeleistung der Kirche zur Verfügung. Zunächst die Hilfe zur Erkenntnis ei-
ner menschenwürdigen verantworteten Elternschaft, die an sich zur natürlichen Mo-
ral gehört. Nun liegt der Enzyklika HV ein rationales Argument zugrunde, auf das
der Papst hinweist, wenn er von der »Vernunftgemäßheit dieser Lehre« spricht (12;
vgl. auch 28). Hinzu kommt, daß Johannes Paul II. und mit ihm nicht wenige katho-
lische Denker die Grundlinien des päpstlichen Arguments weiter präzisiert und ge-
klärt haben. Es darf aber hier bemerkt werden, daß all das von den meisten Kritikern
des Lehramtes souverän ignoriert worden ist6. Sie haben vielmehr entweder immer
wieder den Vorwurf des Biologismus wiederholt oder aber das ganze Problem auf ei-
ne Methodenfrage reduziert und dabei in gut teleologischer Manier die Moralität ei-
ner Handlung als einzig vom ihrem Resultat abhängig behauptet, so daß sie die peri-
odische Enthaltsamkeit und die Kontrazeption für äquivalent halten konnten.

Aber außer der Vernunft kennt die katholische Moral den authentischen Dienst der
Hirten, denen aufgegeben ist, angesichts des gegenwärtigen Zustandes unserer ge-
fallenen Natur, die Prinzipien der natürlichen Moral darzulegen sowie, vor allem,
schwierige Fragen zu klären. Hier gilt es deshalb an das zu erinnern, was der Vf. über
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5 Schreiben der deutschen Bischöfe an alle, die von der Kirche mit der Glaubensverkündigung beauftragt
sind (22. September 1967).
6 Die oben angeführte Stellungnahme der »Herder Korrespondenz« zur HV spricht von einem »völlig un-
zureichend begründeten Verbot künstlicher Verhütung«, das zudem als isoliert im Kontext von HV steht,
weil es deren Aussagen über den Sinn der ehelichen Liebe, die besondere Würde der sexuellen Gemein-
schaft der Eheleute usw. »geradezu entgegensteht«. Eine auch nur angedeutete sachliche Begründung die-
ser Verurteilung sucht der Leser vergeblich.
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das »ordentliıche und allgemeine« und ber das »authentische« Lehramt gesagl hat
Diesem Lehrdienst entspricht VOI1 seıten der Gläubigen der theologal gegründete
Glaube. der Tür eın echt christliches en voller Gjemennschaft mıt der 1IrC
entbehrlıiıch ist Hıerzu gehört auch. W AdS Paul VI ber den Lhenst der Priester
schreı1bt. ındem S1e daran eriınnert, daß »nıchts VO  - der Heılslehre C hrıistı 1 —

schlagen eine hervorragende Ausdrucksform der 1e Ist«. Iiesen Lhenst soll der
Priester »geduldıg und barmherz12« versehen. daß dıe eleuftfe ın ıhm »eın Echo
der Stiimme und der 1e ULISCICS Erlösers MUnden« 29)

Was der VT. seınerseıts Aa7Zu — und ım abschliıeßenden Abschnıtt ber
»Sıttlıchkeıt und dıe Dynamık der Nachfolge Chrıisti«. insbesondere ber und
Empfang der Sakramente schreıbt, sınd es andere als TIromme Sprüche. Denn g —
rade der rage ach eıner menschenwürd1ıgen Weıtergabe des Lebens. dıe. W1e g —
Sagl, sıch Z£UT natürlıchen Ora gehört, ze1gt sıch eiınem gesellschaftlıchen
Ausmabßb, das nıcht übersehen Ist. daß »cdhe stolze /Zufriedenhetr des Menschen da-
mıt, 1IUT e1n ensch Se1N«, ohne dıe e7 dıe ın der eINZ1Eg ex1ıstierenden
übernatürlichen Urdnung seıner Vernunft und seinem ıllen UTrc dıe Vermittlung
der Kırche angeboten WIrd, AaZUu führt. daß e1n bloßer, echter ensch Se1nN das ist,
WdS der ensch nıcht seın kann Wenn 11UT e1n ensch seın WIlL, muß wen1ıger
SC

[ie Studıie SCANIIE mıt eıner kurzen Vorstellung der »Hınwelse ZUT pastoralen Be-
sınnun g ach der NZY.  a HV«., dıe der Berlıner Kardınal Bengsch, der nıcht bereıt
WaAdl, dıe seıner 1LtDTruder der Bundesrepublı mıtzutragen, verfaßte und V  -

der Berlıner Ordinarienkonferenz verabschiedet wurde. S1e stellten »eınen gelunge-
1ICIH Ansatz pastoraler Hılfeleistung völlıger Übereinstimmung mıt der Lehre des
Lehramtes dar«
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das »ordentliche und allgemeine« und über das »authentische« Lehramt gesagt hat.
Diesem Lehrdienst entspricht von seiten der Gläubigen der theologal gegründete
Glaube, der für ein echt christliches Leben in voller Gemeinschaft mit der Kirche un-
entbehrlich ist. Hierzu gehört auch, was Paul VI. über den Dienst der Priester
schreibt, indem er sie daran erinnert, daß »nichts von der Heilslehre Christi zu unter-
schlagen eine hervorragende Ausdrucksform der Liebe ist«. Diesen Dienst soll der
Priester »geduldig und barmherzig« versehen, so daß die Eheleute in ihm »ein Echo
der Stimme und der Liebe unseres Erlösers finden« (29).

Was der Vf. seinerseits dazu (242–244) und im abschließenden Abschnitt über
»Sittlichkeit und die Dynamik der Nachfolge Christi«, insbesondere über Gebet und
Empfang der Sakramente schreibt, sind alles andere als fromme Sprüche. Denn ge-
rade in der Frage nach einer menschenwürdigen Weitergabe des Lebens, die, wie ge-
sagt, an sich zur natürlichen Moral gehört, zeigt sich in einem gesellschaftlichen
Ausmaß, das nicht zu übersehen ist, daß »die stolze Zufriedenheit des Menschen da-
mit, nur ein Mensch zu sein«, d. h. ohne die Hilfe, die in der einzig existierenden
übernatürlichen Ordnung seiner Vernunft und seinem Willen durch die Vermittlung
der Kirche angeboten wird, dazu führt, daß ein bloßer, echter Mensch zu sein das ist,
was der Mensch nicht sein kann. Wenn er nur ein Mensch sein will, muß er weniger
sein7.

Die Studie schließt mit einer kurzen Vorstellung der »Hinweise zur pastoralen Be-
sinnung nach der Enzyklika HV«, die der Berliner Kardinal Bengsch, der nicht bereit
war, die KE seiner Mitbrüder in der Bundesrepublik mitzutragen, verfaßte und von
der Berliner Ordinarienkonferenz verabschiedet wurde. Sie stellten »einen gelunge-
nen Ansatz pastoraler Hilfeleistung in völliger Übereinstimmung mit der Lehre des
Lehramtes dar« (259).

Das Buch verdient die Anstrengung, die es vom Leser fordert.
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